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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Dans le cadre des mesures de soutien liées au Covid-19, la Commission de l'économie
et des redevances du Conseil national (CER-CN) a souhaité élargir l'accès aux
indemnités RHT, en augmentant le plafond à CHF 5880 au lieu de CHF 3320, aux
dirigeantes et dirigeants salarié.e.s de leur entreprise. Une telle mesure permettrait,
selon la CER-CN de mettre sur un pied d'égalité les dirigeantes et dirigeants salarié.e.s,
et les indépendantes et indépendants. Au sein de la CER-CN, 13 voix contre 9 et 2
abstentions ont voté en faveur du dépôt de la motion. Une minorité s'y est opposée. 
Pour sa part, le Conseil fédéral s'est prononcé en défaveur de cette motion. Il a estimé
que la dérogation à l'art. 31, al. 3 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) permettait
déjà d'étendre l'accès aux indemnités RHT. Il a précisé qu'une hausse du plafond
entraînerait des coûts supplémentaires à hauteur de CHF 190 millions par mois pour les
caisses de chômage. De plus, le Conseil fédéral a considéré que les dirigeantes et
dirigeants salarié.e.s bénéficiaient déjà d'autres sources de revenus et d'accès facilités
à des liquidités. 
Le Conseil national a adopté la motion de sa commission par 117 voix contre 66 et 7
abstentions. L'UDC (48 voix) n'a réussi à convaincre que 12 voix du PLR et 6 voix du
groupe du Centre. Au conseil des Etats, la motion a été rejetée à l'unanimité. La
chambre des cantons a suivi la majorité de sa commission (CER-CE). Elle préconisait le
rejet étant donné que l'ordonnance prévoit déjà une dérogation à la LACI, et qu'il n'est
donc pas nécessaire d'augmenter le plafond de l'indemnité. 1

MOTION
DATUM: 06.05.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-
CN) a déposé une motion pour empêcher le versement de dividendes, en 2020 et
2021, au sein des entreprises qui bénéficient des indemnités de réduction de l'horaire
de travail (RHT) dans le cadre de la crise du Covid-19. La CSSS-CN a adopté la motion
par 19 voix contre 5 et 1 abstentions. Les 5 voix de la minorité proviennent du PLR et des
Vert'libéraux. 
Le Conseil fédéral a proposé aux chambres de rejeter la motion. Premièrement, il a
précisé que la loi sur l'assurance-chômage (LACI) n'exigeait pas des entreprises une
suppression des dividendes en cas d'indemnités RHT. Deuxièmement, il a démontré
l'incohérence temporelle d'une telle mesure. En effet, les dividendes versés en 2020
sont liés à l'exercice de 2019, alors que les indemnités RHT versés en 2020 sont
effectivement liées à l'exercice 2020. Troisièmement, il a pointé du doigt les risques
potentiellement néfastes pour le marché du travail et la compétitivité helvétique. 
Au final, le Conseil national a suivi sa commission et accepté, de justesse, la motion par
93 voix contre 88 et 11 abstentions. D'un côté, le camp rose-vert a voté en bloc pour la
motion. A l'opposé, la frange libérale, emmenée par le PLR et les Vert'libéraux, a voté
contre la motion (3 exceptions chez les Vert'libéraux). Finalement, ce sont les 15 voix de
l'UDC, couplées au 9 voix du groupe du Centre qui ont fait pencher la balance en faveur
de la motion. Les abstentions provenaient principalement du groupe du Centre (6). 
A l'opposé, le Conseil des Etats a rejeté la motion par 31 voix contre 10 et 1 abstention.
Le rejet de la motion semble avoir été dicté par les voix du groupe du Centre et de
l'UDC qui ont rejoint la frange libérale de la chambre. Ce rejet suit également la
recommandation, par 9 voix contre 3 et 1 abstention, de rejet par la CSSS-CE. 2

MOTION
DATUM: 06.05.2020
GUILLAUME ZUMOFEN
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Mit einer Motion verpflichtete der Freiburger Nationalrat und CNG-Präsident Fasel
(cvp) den Bundesrat, im Rahmen der Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
(AVIG) die Beratung von Arbeitslosen als eigenständiges Instrument in den Katalog der
Präventivmassnahmen aufzunehmen. Unter Hinweis auf die angelaufene 2. Revision des
AVIG beantragte der Bundesrat Umwandlung in ein Postulat. Der Nationalrat erachtete
diesen Aspekt der Prävention jedoch als derart zentral, dass er den Vorstoss in der
verbindlichen Form überwies. Der Entwurf zur Revision des AVIG, welchen der
Bundesrat Ende Jahr dem Parlament zuleitete, sieht substantielle Verbesserungen im
Bereich der Arbeitsvermittlung vor. Das Beratungs- und Vermittlungsangebot der
Arbeitsämter soll durch die Gewährung der entsprechenden finanziellen Mittel
professionalisiert werden, wobei die Aus- und Weiterbildung des Beratungspersonals
und die Möglichkeit zur Einrichtung regionaler Vermittlungsstellen im Vordergrund
stehen. Grundsätzlich soll die Stempelpflicht durch ein regelmässig stattfindendes
Vermittlungsgespräch ersetzt werden. 3

MOTION
DATUM: 27.09.1993
MARIANNE BENTELI

Mittels einer Motion wollte Hans Wicki (fdp, NW) den Bundesrat beauftragen, die
Erhebungen für die Stellenmeldepflicht durch die ALV und das BFS qualitativ zu
verbessern, damit Arbeitnehmende mit unterschiedlichen Qualitätsniveaus
differenziert in ihren Berufsarten erfasst werden. Begründet wurde das Anliegen mit
der unpräzisen Erfassung der Berufsbezeichnungen in der Selbstdeklaration der
Arbeitslosenzahlenerhebung des SECO und der Strukturerhebung des BFS. Dies führe
dazu, dass Berufe mit Fachkräftemangel teilweise unter die Stellenmeldepflicht fielen.
In seiner Stellungnahme erklärte der Bundesrat, dass sowohl das BFS als auch die ALV
seit 2020 die Schweizer Berufsnomenklatur CH-ISCO-19, die bis zu 600 verschiedene
Berufsarten unterscheidet, verwenden. Für die Einteilung zu einem
Qualifikationsniveau seien aber nicht nur die formalen Kriterien massgeblich, sondern
auch die Arbeitserfahrung. Er sah aus diesen Gründen keinen Bedarf, die beiden
Erhebungen zu verbessern, und empfahl, die Motion abzulehnen. Ende September 2021
zog Motionär Wicki seinen Vorstoss zurück. 4

MOTION
DATUM: 10.06.2021
GIADA GIANOLA

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Bei der Arbeitslosenversicherung verlangte im Nationalrat eine Kommissionminderheit
Baader (svp, BL) mit einer Motion die Herabsetzung des Taggeldhöchstanspruchs sowie
eine Verlängerung der Mindestbeitragszeit zum Bezug von Leistungen, da die
finanziellen Auswirkungen des freien Personenverkehrs in diesem Bereich nicht
absehbar seien. Die Mehrheit des Rates folgte jedoch dem Antrag des Bundesrates,
diese Fragen im Zusammenhang mit der nächsten ordentlichen Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes zu behandeln, welche für das Jahr 2000 vorgesehen
ist, und nahm die Motion lediglich als Postulat an. 5

MOTION
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Eine Motion der grünen Fraktion verlangte verschiedene Massnahmen im Bereich der
Sozialversicherungen, um die sozialen Folgen der Wirtschaftskrise zu bewältigen. Es
sollte das Arbeitslosenversicherungsgesetz rasch angepasst werden, indem während
der Rezession wieder 520 Taggelder an alle Erwerbslosen ausbezahlt werden. Zudem
würde der Solidaritätsbeitrag auf das gesamte nichtversicherte Einkommen ab CHF
126'000 erhoben und nicht auf ein Höchsteinkommen limitiert, sowie eine Einfrierung
der Krankenkassenprämien für die nächsten zwei Jahre erfolgen. Der Bundesrat
empfahl die Motion zur Ablehnung, da er beispielsweise die vorgeschlagene
Finanzierung der Prämienerhöhungen über Bundesgelder als dem Versicherungsprinzip
nicht entsprechend ansah. Der Nationalrat lehnte die Motion mit 124 zu 62 Stimmen
ab. 6

MOTION
DATUM: 15.09.2009
LINDA ROHRER
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Wie bereits im Rahmen der Debatte um die Überbrückungsleistungen in der
Frühjahrssession 2020 angetönt worden war, reichte die SGK-NR im März 2020 eine
Motion zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten zwischen Branchenlösungen und
Überbrückungsleistungen ein. Ursprung der Motion war ein Antrag Regazzi (cvp, TI),
wonach Branchen mit sozialpartnerschaftlichen Lösungen von der Finanzierung der ÜL
ausgenommen werden sollten, weil sie sich bereits an eigenen Lösungen für ältere
Mitarbeitende beteiligen müssten und es sonst zu einer Doppelbesteuerung komme.
Zudem könnten ansonsten die entsprechenden Branchen – die Kommission nannte als
Beispiel das Baugewerbe, das Branchenlösungen für den frühzeitigen Altersrücktritt von
Arbeitnehmenden kenne – zukünftig auf solche Lösungen verzichten. Stillschweigend
nahm der Nationalrat die Motion in der Sommersession 2020 an. 7

MOTION
DATUM: 11.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Ein allgemeines Anliegen an die Sozialversicherungen formulierte Philippe Nantermod
(fdp, VS) im September 2018 mit seiner Motion «Rechtssicherheit stärken und
Vertragsumdeutungen vermeiden». Er störte sich daran, dass Dienstleisterinnen und
Dienstleister, die über Plattformen Verträge abschliessen, also zum Beispiel Uber-
Fahrerinnen und -Fahrer, zu wenig stark vor Umklassierungen ihrer Erwerbstätigkeit
geschützt seien. So sei es für die Sozialversicherungen relevant, ob Personen von den
Ausgleichskassen als selbständig oder unselbständig erwerbstätig eingestuft werden,
weil selbständig Erwerbende beispielsweise nicht obligatorisch bei der beruflichen
Vorsorge oder der ALV versichert sind und sich ihre AHV/IV/EO-Beiträge anders
berechnen als bei Unselbständigen. Durch Sozialleistungen der Unternehmen, wie
Weiterbildungsangebote oder Versicherungen gegen bestimmte soziale Risiken, könne
es zu einer Umklassierung zu einer unselbständigen Tätigkeit kommen, betonte
Nantermod. Neu soll deshalb der Wille der Parteien bei der Wahl der Vertragsart, zum
Beispiel des Arbeitsvertrags oder des Auftragsverhältnisses, für ihre Rechtsverhältnisse
gestärkt und Umklassierungen dadurch verhindert werden. Der Bundesrat habe die
Problematik aufgrund der Postulate Derder (fdp, VD; Po. 15.3854) und Reynard (sp, VS;
Po. 17.3222) zwar erkannt und sei im Rahmen des Postulats der FDP.Liberalen-Fraktion
(Po. 17.4087) dabei, Abklärungen vorzunehmen, es bedürfe jedoch kurzfristiger
Lösungen, betonte Nantermod. Genau diese Abklärungen wollte der Bundesrat jedoch
abwarten und empfahl daher die Motion zur Ablehnung. Diesem Antrag folgte der
Nationalrat jedoch nicht und stimmte der Motion in der Herbstsession 2020 mit 121 zu
69 Stimmen zu. Abgelehnt wurde der Vorstoss von den geschlossen stimmenden SP-
und Grünen-Fraktionen sowie von einem Mitglied der Mitte-Fraktion. 8

MOTION
DATUM: 15.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Kurz bevor das Bundesgesetz über die Überbrückungsleistungen am 1. Juli 2021 in Kraft
trat, behandelte der Ständerat in der Sommersession 2021 die Frage, wie
Doppelspurigkeiten zwischen Branchenlösungen und Überbrückungsleistungen
vermieden werden können. Die SGK-SR hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, zu
prüfen, inwiefern sozialpartnerschaftliche, branchenspezifische Vereinbarungen durch
die Bundesleistungen verhindert würden, und die Motion zur Annahme empfohlen.
Stillschweigend sprach sich der Ständerat nach dem Nationalrat ebenfalls für die
Motion aus, auch wenn diese gemäss Kommissionssprecher Rechsteiner (sp, SG) eher
ein Postulat darstellte. 9

MOTION
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Invalidenversicherung (IV)

Keine Ausgrenzung der Stellensuchenden der IV beim Inländervorrang forderte die
Motion Bruderer Wyss (sp, AG). Ihre Forderung, die Stellenmeldepflicht auch auf die
Stellensuchenden der IV auszudehnen, fand in der SPK-NR mit 19 zu 4 Stimmen
weitgehend Anklang. Eine Minderheit Jauslin (fdp, AG) argumentierte jedoch, dass der
Zugang zu den RAV auch IV-Beziehenden offenstehe und ein weiterer Ausbau der
Bürokratie durch Annahme der Motion daher nicht nötig sei. 
Seine Argumentation führte der Minderheitensprecher im Rahmen der Beratung des
Geschäfts durch den Nationalrat in der Frühjahrssession 2020 weiter aus: Eine
Ausweitung der Stellenmeldepflicht von Problemberufen auf andere Problemfelder wie
die Invalidenversicherung sei «nicht im Sinne der Masseneinwanderungs-Initiative».
Zwar könnten Personen, die bei der IV, nicht aber bei einem RAV angemeldet seien, in
der Tat nicht vom Inländervorrang profitieren, genauso ginge es aber allen anderen
stellensuchenden Personen, die nicht bei einem RAV angemeldet seien. Da die
Regierung diesbezüglich schlanke Massnahmen versprochen habe – was er als
praxisnahe Regelung ohne Zusatzaufwand für die Wirtschaft verstehe –, zog Jauslin

MOTION
DATUM: 03.03.2020
ANJA HEIDELBERGER
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seinen Minderheitsantrag zurück. Stillschweigend nahm der Nationalrat somit die
Motion an. 10

Berufliche Vorsorge

Der Ständerat nahm eine Motion seiner WBK an, welche den Bundesrat beauftragen will,
für Berufe mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen, wie sie bereits im
Arbeitslosenversicherungsrecht definiert sind, bestehende Lücken in der sozialen
Sicherheit gegenüber anderen Berufen so weit wie möglich zu schliessen. Der
Kommissionssprecher Bürgi (svp, TG) wies in der Diskussion im Ständerat darauf hin,
dass es bei dieser Motion vor allem um die Verbesserung der sozialen Sicherheit von
Kulturschaffenden gehe. Der Bundesrat lehnte die Motion ab, weil er der Ansicht war,
dass Sozialpartner und Vorsorgeeinrichtungen besser über die bereits bestehenden
Vorsorgemöglichkeiten informieren und insbesondere die Möglichkeit zu
Branchenlösungen nutzen sollten. Der Ständerat schloss sich jedoch seiner Kommission
an und nahm die Motion an. 11

MOTION
DATUM: 04.06.2009
LINDA ROHRER

Unfallversicherung

Seit Anfang des Berichtsjahres sind alle Arbeitslosen bei der SUVA gegen
Nichtbetriebsunfälle versichert; bisher erstreckte sich der Schutz lediglich auf jene
Arbeitslosen, die schon vorher versichert waren. Die Prämie - derzeit 3,1% - wird von
der Arbeitslosenentschädigung abgezogen. Eine Motion Brunner (sp, GE) im Ständerat
und eine analoge Motion Steinegger (fdp, UR) im Nationalrat (Mo. 96.3137), welche
beantragten, dass ein Teil dieser Prämie von der Arbeitslosenversicherung
übernommen werden soll, wurden auf Antrag des Bundesrates, der die Angelegenheit
noch vertieft prüfen möchte, nur als Postulat überwiesen. 12

MOTION
DATUM: 21.06.1996
MARIANNE BENTELI

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Auch das Parlament befasste sich bereits vor Bekanntwerden der bundesrätlichen
Vorschläge mit der weiteren Ausgestaltung der ALV. In mehreren Motionen forderte die
Ratslinke eine Erhöhung der Bezugsdauer, administrative Erleichterungen und die
Unterstützung von Beschäftigungsprogrammen (Mo. 91.3297, 91.3404, 91.3409,
92.3063 und 92.3082). Im Gegensatz zum Bundesrat verlangten die Sozialdemokraten
dabei aber eine nach Einkommen gestaffelte Erhöhung der Taggelder auf bis zu 95%
des vorherigen Lohnes. Mit Ausnahme einer abgelehnten Motion Zisyadis (pda, VD) (Mo.
91.3379) wurden diese Vorstösse als Postulate angenommen. Zwei Postulate Maître (cvp,
GE) für eine Aufhebung der Wartefristen sowie eine Erleichterung bei den Kontrollen
der Arbeitslosen durch die Arbeitsämter wurden ebenfalls überwiesen (Po. 92.3338 und
91.3413). Zwei weitere SP-Motionen (Leuenberger, SO (Mo. 92.3342) und Hafner, SH)
(Mo. 92.3388) wurden von Allenspach (fdp, ZH) bekämpft und somit vorderhand der
parlamentarischen Diskussion entzogen. 13

MOTION
DATUM: 18.12.1992
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat behandelte ebenfalls mehrere Vorstösse zur ALV. Eine Motion Weber
(ldu, ZH), welche – analog zur Motion Dünki (evp, ZH) im Nationalrat – eine Aufhebung
der Beitragslimite bei gleichbleibendem Leistungsplafond verlangte, wurde in
Anbetracht der laufenden Gesetzgebung lediglich als Postulat überwiesen. Dasselbe
geschah mit einer Motion Delalay (cvp, VS) für die fiskalische Förderung von
Arbeitsplätzen (Mo. 93.3312) und einer Motion Schüle (fdp, SH) zur Verbesserung der
Struktur und Funktion der ALV im Bereich der Arbeitsämter (Mo. 93.3355). 14

MOTION
DATUM: 21.09.1993
MARIANNE BENTELI

Das Parlament überwies mehrere Vorstösse, die Massnahmen anregten, welche
entweder mit den dringlichen Massnahmen zur Arbeitslosenversicherung eingeführt
wurden, oder die der Bundesrat zumindest teilweise in seinen Vorschlag zur 2.
Teilrevision des AVIG aufnehmen wollte. In Anbetracht der laufenden Gesetzgebung
wurden alle diese Vorstösse nur in der Postulatsform überwiesen. Der Nationalrat
verabschiedete so praktisch diskussionslos ein Postulat Carobbio (sp, TI) zur
Ausdehnung der Schlechtwetterentschädigung (Po. 92.3243), eine Motion Leuenberger
(sp, SO) zur Aufhebung des Beitragsplafonds (Mo. 92.3342), eine Motion Hafner (sp, SH)
für eine Verbesserung der ALV (Mo. 92.3388), eine Motion Goll (sp, ZH) für gleiche

MOTION
DATUM: 17.12.1993
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Rechte für arbeitslose Mütter (Mo. 92.3444), ein Postulat Dünki (evp, ZH) zur Aufhebung
der Höchstgrenze für die Ausschüttung von Taggeldern sowie der Stempelpflicht (Po.
92.3538), eine Motion Cavadini (fdp, TI) zur Unterstützung für jugendliche Arbeitslose
(Mo. 92.3578), eine Motion Bircher (sp, AG) für eine verstärkt bildungspolitische
Ausrichtung der Arbeitslosenversicherung (Mo. 92.3583), ein Postulat Hafner (sp, SH) für
eine Verbesserung der Vermittlungs- und Beratungstätigkeit der Arbeitsämter (Po.
92.3589), eine Motion Dünki (evp, ZH) für mehr Solidarität in der ALV (Mo. 93.3134), ein
Postulat Hafner (sp, SH) zur Vertretung der Arbeitslosenkomitees in der
Aufsichtskommission der Arbeitslosenversicherung (Po. 93.3165), eine Motion Zisyadis
(pda, VD) zur Heraufsetzung der Höchstgrenze für den massgebenden Lohn (Mo.
93.3181) sowie ein Postulat Iten (cvp, NW) zur mittelfristigen Sicherung der Finanzierung
der ALV (Po. 93.3472). 15

In den letzten Jahren verloren viele ausländische Arbeitskräfte, welche infolge
wirtschaftlich begründeter Kündigung ihres Arbeitsplatzes keine neue
Aufenthaltsbewilligung erhielten, die ihnen aufgrund ihrer Beitragszeit zustehenden
ALV-Leistungen, da diese nicht ins Ausland exportiert werden. Einzelne Kantone sind
deshalb dazu übergegangen, die Aufenthaltsbewilligung dieser Arbeitnehmer bis zum
Auslaufen der Taggelder provisorisch zu verlängern. Mit einer Motion wollte
Nationalrätin Brunner (sp, GE) den Bundesrat verpflichten, für ausländische Arbeitslose
mit B-Ausweis eine Lösung zu suchen, die es ihnen in allen Kantonen erlaubt, im
Ausmass der entrichteten Beiträge die Leistungen der ALV zu beziehen. Der Bundesrat
hielt fest, dass gemäss Art. 69ter BV die Kantone allein für die Erteilung von
Aufenthaltsbewilligungen zuständig sind. Er erinnerte aber daran, dass das Bundesamt
für Ausländerfragen bereits 1992 die Kantone dazu eingeladen hat, diese
Verlängerungen generell zu gewähren. Auf seinen Antrag wurde die Motion in ein
Postulat umgewandelt. 16

MOTION
DATUM: 17.06.1994
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an diese Beratungen wollte die WAK des Nationalrates den Bundesrat
verpflichten, dem Parlament bis Ende 1996 die gesetzlichen und verfassungsmässigen
Grundlagen für eine teilweise oder vollständige Finanzierung der ALV über eine
Ressourcen- oder Konsumsteuer anstelle von Lohnprozenten zu unterbreiten. Die
Landesregierung machte geltend, die Frage der Finanzierung der ALV müsse im Kontext
aller Sozialversicherungen gesehen werden, weshalb der Zeitrahmen 1996 zu eng
gesteckt sei. Zudem verwies sie darauf, dass sie zur Prüfung dieser Problematik eine
interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt habe. Da die WAK die Ausführungen des
Bundesrates nachvollziehen konnte, wurde mit ihrem Einverständnis die Motion nur als
Postulat überwiesen. 17

MOTION
DATUM: 05.10.1994
MARIANNE BENTELI

Relativ deutlich überwies der Ständerat eine Motion Brändli (svp, GR), welche
Sofortmassnahmen zur Sanierung der ALV verlangte. In der Begründung schlug der
Motionär eine ganze Reihe einschneidender Massnahmen vor, so etwa eine generelle
Kürzung der Bezugsdauer von Leistungen, eine Reduktion der Anfangsleistungen bei
kurzer Beitragsdauer bis auf 50%, eine Degression der Leistungen für Personen ohne
Unterstützungspflichten bis auf das Existenzminimum, eine Verschärfung des
Zumutbarkeitsbegriffs sowie eine Beschränkung der Leistungen bei Doppelverdienern.
Die Massnahmen sollten zwar sozialverträglich sein, die Leistungen aber vermehrt nach
dem Bedarfsprinzip bemessen werden. In der heftig geführten Debatte stiessen diese
Vorschläge auf vehemente Opposition der Ratslinken. Ständerat Onken (sp, TG) meinte,
dies sei eine unsäglich einseitige und verhängnisvolle Stossrichtung. Kein Wort werde
über Arbeitgeber verloren, die teilweise vorschnell Leute entliessen und damit die hohe
Arbeitslosigkeit mitverursachten; zudem werde nichts gesagt über Missbräuche auf
Arbeitgeberseite beispielsweise bei der Kurzarbeit und der
Schlechtwetterentschädigung. Die Motion fand aber auch auf freisinniger Seite nicht
ungeteilte Zustimmung. Bundesrat Delamuraz erinnerte daran, dass die als
sozialpartnerschaftlicher Kompromiss hart erarbeitete ALV-Revision erst seit kurzer
Zeit (18 bzw. 6 Monate) in Kraft sei. Es gehe nicht an, bereits wieder am Gesetz zu
flicken, bevor dieses voll umgesetzt und in seinen Wirkungen evaluiert worden sei. Sein
Appell, die Motion lediglich in der Postulatsform zu überweisen, verhallte angesichts
der Finanzierungsprobleme der ALV allerdings ungehört. Insbesondere das Argument
von Ständerätin Spoerry (fdp, ZH), ein nicht finanziertes Sozialwerk sei kein soziales
Werk, vermochte 26 Ratsmitglieder hinter sich zu scharen; lediglich 8 sprachen sich
gegen die Motion aus. 18

MOTION
DATUM: 17.06.1997
MARIANNE BENTELI
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Beide Kammern verabschiedeten in der Wintersession zwei gleichlautende Motionen
ihrer Finanzkommissionen (Mo. 97.3551), mit denen der Bundesrat beauftragt wurde,
unverzüglich eine Vorlage zur Sanierung der Arbeitslosenversicherung vorzulegen. Der
Bundesrat beantragte vergebens Umwandlung in ein Postulat. Er führte aus, zwei
mögliche Sanierungskonzepte seien als Vorschläge in die Konsensgespräche zur
Schnürung eines Stabilisierungspakets im Rahmen des "Haushaltsziels 2001"
eingegeben worden, weshalb er sich im jetzigen Zeitpunkt nicht die Hände binden
lassen möchte. Die Motion wurde im Ständerat mit 28 zu 6 Stimmen und im Nationalrat
mit 93 zu 58 Stimmen verabschiedet. 19

MOTION
DATUM: 16.12.1997
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion verlangte Ständerat Bieri (cvp, ZG), dass das
Arbeitslosenversicherungsgesetz (Avig) so zu ändern sei, dass Militärdienstleistenden
zwischen zwei in kurzer Zeit aufeinanderfolgenden Beförderungsdiensten bei
Arbeitslosigkeit eine Entschädigung ausbezahlt werden kann. Bundesrat Delamuraz
meinte, dies sei kein gangbarer Weg, denn damit würde ein wesentlicher Pfeiler des
Systems, nämlich der Grundsatz der Vermittlungsfähigkeit zum Bezug der Leistungen,
herausgebrochen. Er erklärte sich hingegen bereit, das Problem zu prüfen und
beantragte Umwandlung in ein Postulat. Der Rat hielt aber mit 15 zu 12 Stimmen an der
verbindlichen Form fest. 20

MOTION
DATUM: 17.03.1998
MARIANNE BENTELI

Auf eine grundlegende Neuordnung der ALV zielte eine Motion von Nationalrat Bonny
(fdp, BE) ab, die verlangte, die heutigen Vollzugsorgane des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden und der Arbeitslosenkassen im Bereich der ALV seien durch ein Modell
analog der SUVA zu ersetzen (öffentlich-rechtliche Anstalt unter Aufsicht der
Sozialpartner und finanziert durch den ALV-Fonds). Da der Vorstoss von Vollmer (sp, BE)
bekämpft wurde, fand vorderhand keine Diskussion darüber statt. 21

MOTION
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Ständerat gegen den erbitterten Widerstand der Linken sowie
unter Missbilligung des Bundesrates eine Motion überwiesen, welche einschneidende
Massnahmen zur Sanierung der ALV verlangte, insbesondere Leistungskürzungen auf
allen Ebenen. Angesichts des fragilen Gleichgewichts der Gespräche am ”Runden Tisch”
wurde die Motion vom Nationalrat zwar als Postulat angenommen, dann aber gleich
abgeschrieben. 22

MOTION
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrat Vollmer (sp, BE) erreichen, dass im Interesse der
Förderung von Ausbildungsplätzen die Bestimmung des Avig gelockert wird, wonach die
Arbeitgeber auf den dafür von der ALV gesprochenen Zuschüssen nicht
sozialversicherungspflichtig sind; für die Aufrechterhaltung des
Versicherungsschutzes sollte allenfalls die ALV aufkommen. Der Bundesrat äusserte in
seiner Stellungnahme die Befürchtung, die vorgeschlagene Regelung könnte dazu
führen, dass Arbeitgeber solche Ausbildungsplätze zulasten regulärer Lehrstellen
ausbauen könnten. Er erklärte sich aber bereit, die Frage erneut zu prüfen, sobald sich
der heute sehr angespannte Lehrstellenmarkt deutlich verbessert. Auf seinen Antrag
wurde die Motion als Postulat überwiesen. 23

MOTION
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

In einer als Postulat überwiesenen Motion ersuchte Nationalrat Imhof (cvp, BL) den
Bundesrat zu überprüfen, wie das Kriterium der zumutbaren Beschäftigung in den
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) umgesetzt wird. Der Bundesrat
begründete seinen Antrag auf Abschwächung in ein Postulat mit der Feststellung, der
Begriff der Zumutbarkeit sei nicht immer eindeutig zu handhaben und die Mitarbeiter
der RAV müssten dazu noch einschlägige Erfahrungen sammeln können. 24

MOTION
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Wiedereinsteigerinnen, die nach der Erziehungsperiode eine Erwerbsarbeit aufnehmen
möchten, aber keine Stelle finden, dürfen seit 1996 Arbeitslosengelder beziehen, selbst
wenn sie nie Beiträge der ALV bezahlt haben. Der Gesetzgeber hatte dabei vor allem an
mehr oder minder vermittelbare Schweizerinnen gedacht, die aufgrund familiärer
Umstände praktisch dazu gezwungen sind, eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In der
Praxis zeigte sich, dass dieses Angebot vor allem von Ausländerinnen namentlich aus Ex-
Jugoslawien in Anspruch genommen wird, oft kurz nach ihrer Einreise in die Schweiz,
und obgleich sie noch Kinder im Betreuungsalter haben; da sie in den meisten Fällen
schlecht oder gar nicht ausgebildet sind, gelingt es ihnen nur selten, tatsächlich eine
Stelle zu finden. In den ersten zweieinhalb Jahren ihres Bestehens kostete die neue
Regelung die ALV gegen 80 Mio Fr., ein Vielfaches des ursprünglich geschätzten
Betrages. Der Bundesrat anerkannte, dass hier die Möglichkeit eines Missbrauchs
bestehe, weshalb er bereit war, eine Motion Baumann (svp, TG) entgegenzunehmen, die
ihn verpflichtet, das Gesetz in dem Sinn anzupassen, dass nur Frauen in den Genuss der
Versicherungsleistungen kommen, die vor ihrer Erziehungsperiode während
mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige Erwerbstätigkeit in der Schweiz
ausgeübt haben. Der Vorstoss wurde jedoch aus dem links-grünen Lager bekämpft und
deshalb vorderhand der Diskussion entzogen. 25

MOTION
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Obgleich im Vorjahr eine Motion Bonny (fdp, BE) wegen Opposition im Nationalrat nicht
hatte diskutiert werden können, nahm der Bundesrat den Vorstoss zum Anlass, um das
zentrale Anliegen des Motionärs – die Umwandlung der ALV in eine unabhängige Anstalt
à la SUVA – prüfen zu lassen. Die damit beauftragte Arbeitsgruppe der Sozialpartner und
der Kantone kam zum Schluss, dass eine Abkoppelung der ALV von dem für den
Arbeitsmarkt zuständigen BWA (neu seco) nicht sinnvoll sei und allenfalls zu einem
teuren und letztlich nicht mehr handlungsfähigen System führen könnte. Bei einer
Überführung der Vollzugsstrukturen in eine öffentlichrechtliche Anstalt könnten die
Kantone nicht mehr in die Pflicht genommen werden. Die regionale Verankerung nähme
ab, und auf Bundesebene entstünde eine grosse, tendenziell schwerfällige
Organisation.
Beim zweiten von Bonny aufgegriffenen Punkt (99.5067), den hohen Verwaltungskosten
der regionalen Arbeitsvermittlungsszentren (RAV) wurde hingegen ein gewisser
Handlungsbedarf ausgemacht. Insbesondere wurde kritisiert, dass die RAV allzu häufig
die Aufgaben der kantonalen Sozialämter übernehmen und sich zu wenig auf ihr
Kerngeschäft (die Vermittlung neuer Arbeitsstellen) konzentrieren. Zudem stellte die
Untersuchung grosse Qualitätsschwankungen unter den RAV fest. Insgesamt wurden
rund 600 Mio Fr. Einsparungen errechnet, die erzielt werden könnten, wenn die am
wenigsten effizienten RAV so gut arbeiten würden wie die erfolgreichsten. Das BWA
beschloss, diese Erkenntnisse ab dem Jahr 2000 in einem neuen Leistungsauftrag an
die RAV und mit einer erfolgsabhängigen Finanzierung zu berücksichtigen. Der
Nationalrat überwies ein Postulat seiner WAK, mit welchem der Bundesrat ebenfalls
beauftragt wurde, Massnahmen zur Effizienzsteigerung der RAV zu ergreifen. 26

MOTION
DATUM: 16.06.1999
MARIANNE BENTELI

Bereits im Vorjahr hatten die in erster Linie für Einheimische gedachten
Erleichterungen beim Wiedereinstieg nach Jahren der Kinderbetreuung, welche in der
Praxis aber vor allem von schwer vermittelbaren, erst seit kurzem eingewanderten
Ausländerinnen in Anspruch genommen werden, für verschiedene Vorstösse im
Parlament gesorgt. Nationalrat Widrig (cvp, SG) nahm das Anliegen erneut auf und
verlangte in einer Motion, die Möglichkeit zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung
müsse durch klare Rahmenbedingungen eingeschränkt werden. So müsste die
Erziehungsperiode mindestens sechs Jahre betragen und im Inland absolviert worden
sein. Leistungen sollten zudem nur Frauen beziehen können, die bereits vor der
Kinderpause in der Schweiz anspruchsberechtigt waren. Und schliesslich sollten für die
Vermittelbarkeit Grundkenntnisse einer Landessprache vorausgesetzt werden dürfen.
Der Bundesrat war bereit, den Vorstoss in Postulatsform entgegen zu nehmen, doch
wurde er von Vollmer (sp, BE) bekämpft und somit vorderhand der Diskussion
entzogen [69]. Bei den sozialversicherungsrechtlichen Anpassungen zur Umsetzung des
Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU wurde das AVIG dahingehend
abgeändert, dass sich nur jene Personen auf die Erziehungsperiode berufen können,
die sich zuletzt während mindestens 18 Monaten in der Schweiz der Betreuung ihrer
Kinder gewidmet haben. 27

MOTION
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nach der grossen Kammer im Vorjahr überwies auch der Ständerat gegen den Willen
des Bundesrates eine Motion der Wirtschaftskommission des Nationalrates, die eine
Änderung des AVIG zur Erleichterung der Aufnahme einer selbständigen
Erwerbstätigkeit verlangt. Es geht dabei insbesondere um die Ausdehnung des
Instruments der Bürgschaften. Nur als Postulat angenommen wurde eine ebenfalls vom
Nationalrat gutgeheissene Motion (98.3187) der SP-Fraktion für eine von Bund und
Kantonen unterstützte Nachholbildungsoffensive für Erwachsene. 28

MOTION
DATUM: 20.03.2000
MARIANNE BENTELI

Mit mehreren Vorstössen strebten Vertreter der SVP eine Einschränkung beim Bezug
von Arbeitslosentaggeldern an. Eine Motion Baumann (TG) verlangte, dass Versicherte
vor einer Erziehungsperiode (Erwerbsunterbruch wegen Betreuung von Kleinkindern)
mindestens sechs Monate eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz ausgeübt haben
müssen, um überhaupt in den Genuss von Taggeldern zu kommen. Ein Postulat Hasler
(AG) wollte den Bezug zudem von ausreichenden Kenntnissen einer Landessprache
abhängig machen. Beide Vorstösse waren 1998 von Vertretern der SP und der GP als
frauen- und fremdenfeindlich bezeichnet und bekämpft worden. Mit Einverständnis
des Bundesrates, der in diesem Bereich tatsächlich ein Missbrauchspotential ortete,
wurden nun beide Vorstösse angenommen, die Motion mit 79 zu 62 Stimmen, das
Postulat mit 83 zu 55 Stimmen. Unterstützung erhielten sie vom St. Galler CVP-
Vertreter Widrig, der in einer Motion (98.3638) eine diesbezügliche Gesetzesänderung
verlangte. Da der Bundesrat auf die Vorarbeiten für eine umfassende Revision des AVIG
verwies, wurde dieser Vorstoss lediglich als Postulat überwiesen. Der Ständerat nahm
die Motion Baumann ebenfalls an.

Das Eidgenössische Versicherungsgericht entschied, die ALV-Verordnung sowie die
entsprechende Weisung, wonach eine Erziehungsperiode mindestens 18 Monate
innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern dauern
müsse, um einen Anspruch zu eröffnen, sei gesetzeswidrig, da das Avig keine
Mindestdauer für die Erziehungspause nennt; das BWA (heute Seco, Direktion für
Arbeit) hatte die Auffassung vertreten, Erziehungszeiten dürften aus finanzpolitischen
Überlegungen und wegen der Missbrauchsgefahr nur sehr zurückhatend angerechnet
werden. 29

MOTION
DATUM: 05.06.2000
MARIANNE BENTELI

Da die ALV 1999 aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosigkeit wieder schwarze Zahlen
geschrieben hatte, ging das vom Bundesrat vorgeschlagene Tempo zur Rückkehr zum
alten Beitragssatz von 2% der Finanzkommission des Nationalrates zu gemächlich. Mit
einer mit 98 zu 66 Stimmen vom Plenum gutgeheissenen Motion wollte er den
Bundesrat beauftragen, bereits auf Anfang 2003 das dritte Lohnprozent abzuschaffen.
Der Ständerat war aber anderer Meinung. Mit 21 zu 10 Stimmen lehnte er die Motion ab.
Er befand, die ALV solle zuerst Reserven bilden können, um längerfristig gegen Krisen
gewappnet zu sein. 30

MOTION
DATUM: 14.06.2000
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an die Revision des AVIG behandelte der Nationalrat mehrere Vorstösse zu
diesem Thema. Obgleich die Revision für schwangere Frauen gewisse Verbesserungen
gebracht hatte, war Ménétray-Savary (gp, VD) nicht bereit, auf ihre diesbezügliche
Motion (Mo. 00.3262) zu verzichten, worauf sie abgelehnt wurde. Klar verworfen wurde
eine Motion (Mo. 00.3290) der SVP-Fraktion, die eine 30-tägige Karenzfrist für den
Bezug von ALV-Leistungen verlangte. Bundesrat Couchepin erinnerte daran, dass die
Schweiz das ILO-Übereinkommen Nr. 168 über Beschäftigungsförderung und den
Schutz gegen Arbeitslosigkeit ratifiziert hat, das derartige Massnahmen verbietet. Eine
Motion Raggenbass (cvp, TG) für eine Flexibilisierung der Rahmenfristen wurde als
Postulat überwiesen. 31

MOTION
DATUM: 13.03.2002
MARIANNE BENTELI

Gegen den Willen des Bundesrates, der auf einen Systembruch beim Begriff der
Vermittlungsfähigkeit verwies, nahm der Ständerat mit nur einer Gegenstimme eine
Motion seiner Sicherheitspolitischen Kommission an, die verlangt, dass der Bundesrat
die relevanten rechtlichen Grundlagen, vor allem das Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, dergestalt
ändert, dass junge Lehr- und Schulabgänger, die bisher infolge bevorstehender
militärischer Dienstleistungen (RS, Durchdienen, Zivildienst) als unvermittelbar galten,
in der Phase bis Dienstbeginn eine Arbeitslosenentschädigung beziehen können. 32

MOTION
DATUM: 27.09.2005
MARIANNE BENTELI
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Gegen den Willen des Bundesrates, der auf einen Systembruch beim Begriff der
Vermittlungsfähigkeit verwies, hatte der Ständerat im Vorjahr ganz knapp eine Motion
seiner SiK angenommen, welche junge Schul- und Lehrabgänger, die infolge
anstehender Dienstleistungen in der Armee oder im Zivildienst als unvermittelbar
gelten, in den Genuss einer Arbeitslosenentschädigung kommen lassen wollte. Der
Nationalrat zeigte sich dieser Argumentation der Regierung zugänglich und lehnte den
Vorstoss gegen einen Antrag aus dem links-grünen Lager mit 89 zu 61 Stimmen ab. 33

MOTION
DATUM: 15.06.2006
MARIANNE BENTELI

Eine Motion der SVP forderte den Bundesrat dazu auf, eine Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes sowie anderer betroffener Gesetze vorzunehmen,
mit dem Ziel, das sich abzeichnende Defizit in der Arbeitslosenversicherung
abzuwenden, ohne die Beiträge der Arbeitslosenversicherung zu erhöhen und ohne die
Wiedereinführung von Solidaritätsbeiträgen. Stattdessen seien Massnahmen zur
Verhinderung des Missbrauchs aufgrund der Personenfreizügigkeit und durch
„Scheinbeschäftigungsmassnahmen“ der Kantone sowie eine Verlängerung der
Mindestbeitragsdauer, eine Einführung von degressiven
Arbeitslosenversicherungsleistungen für Jugendliche zu prüfen. Der Nationalrat folgte
der Empfehlung des Bundesrates und lehnte die Motion mit 128 zu 60 Stimmen ab. 34

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER

Eine weitere Motion der SVP forderte den Bundesrat auf, die Mindestbeitragsdauer im
Arbeitslosenversicherungsgesetz von 12 auf 24 Monate zu erhöhen. Begründet wurde
diese Forderung damit, dass die Personenfreizügigkeit mit der EU Druck auf die
Arbeitslosenversicherung ausübe. Der Bundesrat lehnte die Motion ab, unter anderem
auch, weil eine Verlängerung der Beitragszeit alle Versicherten, unabhängig von ihrer
Nationalität, belasten würde. Auch der Nationalrat teilte diese Meinung und lehnte die
Motion mit 118 zu 68 Stimmen ab. 35

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER

Ebenfalls erfolglos blieb eine Motion der GP, die den Bundesrat beauftragen wollte, das
Arbeitslosenversicherungsgesetz so schnell wie möglich insofern anzupassen, dass
wieder 520 Taggelder an alle Erwerbslosen ausbezahlt werden können. Argumentiert
wurde damit, dass es nicht sein könne, dass zunehmend die Gemeinden über die
Sozialhilfe für die Kosten der Arbeitslosigkeit aufkommen müssen. Der Bundesrat
entgegnete, dass eine Verlängerung der Bezugsdauer sich kaum positiv auf die
Wiedereingliederung von Stellensuchenden auswirken würde und beantragte daher die
Ablehnung der Motion. Dem folgte auch der Nationalrat und lehnte die Motion mit 131
zu 63 Stimmen ab. 36

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER

Auf den Bereich der Ausbildung von Arbeitslosen zielten zwei Motionen ab. Einerseits
eine Motion Steiert (sp, FR), die den Bundesrat aufforderte, dem Parlament Vorschläge
für eine Stärkung der im Arbeitslosenversicherungsgesetz vorgesehenen Massnahmen
für Jugendliche ohne ausreichende Ausbildung zu unterbreiten und die finanziellen
Aufwendungen in diesem Bereich zu erhöhen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung
der Motion. Dem folgte auch der Nationalrat mit 126 zu 64 Stimmen. Andererseits eine
Motion (09.3634) Aubert (sp, VD), die forderte, dass arbeitslose Erwachsene über 25
Jahre, die keine Ausbildung auf der Sekundarstufe II absolviert haben, eine Ausbildung
machen können und gleichzeitig Taggelder erhalten. Damit wurde ein
Paradigmenwechsel im Sinne von „Erstausbildung vor beruflicher Eingliederung“
gefordert. Der Bundesrat wies in seiner Antwort auf bestehende Möglichkeiten hin und
kam zum Schluss, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für diese Massnahme nicht zu
restriktiv seien. Er beantragte die Ablehnung der Motion. Dem folgte auch der
Nationalrat und lehnte die Motion mit 123 zu 66 Stimmen ab. 37

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER

Eine Motion Ineichen (fdp, LU) wollte den Bundesrat beauftragen, dass künftig
Stellensuchenden und Arbeitslosen das ganze Vermittlungs- und Beratungspotential
der privaten Personaldienstleister eröffnet wird. Es sollen die notwendigen Mittel
bereitgestellt werden, damit die regionalen Arbeitsvermittlungszentren mit den
privaten Anbietern auf vertraglicher Ebene ein optimales Dienstleistungspaket für
Stellensuchende und Arbeitslose sicherstellen können. Der Bundesrat war der Ansicht,
dass die Zusammenarbeit zwischen privater und öffentlicher Arbeitsvermittlung als gut
und marktgerecht bezeichnet werden kann und beantragte daher, die Motion

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER
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abzulehnen. Der Nationalrat nahm die Motion mit 107 zu 78 Stimmen an, der Ständerat
lehnte sie jedoch auf Antrag seiner Kommission ab. 38

Eine Motion Robbiani (cvp, TI) ersuchte den Bundesrat, den Mindestansatz für die
Bemessung des Taggeldes anzupassen. Der Grenzbetrag, unterhalb dessen Arbeitslose
80% des versicherten Verdienstes erhalten, war schon seit längerer Zeit unverändert
und sollte mit dieser Motion angepasst werden. Auch der Bundesrat befürwortete eine
solche Anpassung und sah eine Möglichkeit dazu in der laufenden Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Der Nationalrat teilte diese Auffassung jedoch nicht
und lehnte die Motion mit 106 zu 80 Stimmen ab. 39

MOTION
DATUM: 15.09.2009
LINDA ROHRER

Drei weitere Vorstösse zielten auf eine stärkere Einbindung der Unternehmen bei der
Wiedereingliederung von Arbeitslosen. Ein Postulat (09.4298) Hodgers (gp, GE)
verlangte vom Bundesrat, einen Bericht vorzulegen über die Möglichkeiten, denjenigen
Unternehmen Steuererleichterungen zu gewähren, die Lehrstellen anbieten oder
Personen mit IV-Rente oder Langzeitarbeitslose einstellen. Gegen den Willen des
Bundesrates nahm die grosse Kammer das Postulat mit 119 zu 59 Stimmen an. Hingegen
lehnte der Nationalrat eine Motion (09.4261) Robbiani (cvp, TI) mit 111 zu 74 Stimmen ab,
welche für die Arbeitgeber einen Anreiz schaffen wollte, Arbeitslose anstelle von neu
zugewanderten Arbeitskräften einzustellen. Dazu wäre der Bundesrat beauftragt
worden, das Arbeitslosenversicherungsgesetz mit einer Bestimmung zu ergänzen,
wonach Anstellungszuschüsse ausgerichtet werden könnten, wenn in einzelnen
Branchen oder Kantonen, die Arbeitslosigkeit bei 4% oder höher liegt, in diesen
Branchen oder Kantonen der Zustrom an ausländischen Arbeitskräften anhält und der
Arbeitgeber eine arbeitslose Person unbefristet anstellt. Den dritten Vorstoss in diesem
Bereich, eine Motion (10.3604) Ineichen (fdp, LU), welche forderte, dass der Bundesrat
eine Regelung zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen unterbreite, analog zu
derjenigen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, lehnte der Nationalrat
diskussionslos ab. 40

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Von Seiten der SP kamen vor allem Vorstösse im Bereich der Aus- und Weiterbildung
von arbeitslosen Personen. Drei dieser Motionen (09.4255, 09.4284, 09.4285)
stammten von Josiane Aubert (sp, VD) und wurden vom Nationalrat abgelehnt. Erstere
wollte für junge Arbeitslose ohne Grundausbildung zusätzliche Ausbildungsplätze
schaffen und dazu den Bundesrat beauftragen, vorübergehende konjunkturelle
Massnahmen zu ergreifen. Unternehmen, die arbeitslose Lernende einstellen, sollten
mit einer Jahresprämie von CHF 5'000 pro Ausbildungsplatz belohnt werden. Die
zweite Motion wollte die Möglichkeiten des Berufsbildungsgesetzes im Rahmen des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes besser ausnützen und forderte, dass Personen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung, die während der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit Schritte
unternehmen, um ihre Bildungsleistungen validieren zu lassen, von der Verpflichtung
der Arbeitssuche befreit werden. Die dritte Motion Aubert wollte die
Ausbildungszuschüsse in der Arbeitslosenversicherung ausbauen, indem das
Mindestalter für den Erhalt von Bildungszulagen, welches bei 30 Jahren festgelegt ist,
aufgehoben werden sollte. Auch eine Motion (09.4214) Nordmann (sp, VD), welche ein
nationales Programm zur Requalifizierung der erwerbstätigen Bevölkerung forderte,
hatte im Nationalrat keinen Erfolg. Ebenfalls chancenlos war eine Motion (09.4257)
Marra (sp, VD), welche den Bundesrat beauftragen wollte, eine Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes vorzulegen, mit welcher der Erwerb eines neuen
Berufes gefördert werden sollte. 41

MOTION
DATUM: 10.03.2010
LUZIUS MEYER

Ein weiteres thematisches Bündel an Vorstössen beschäftigte sich mit der
Arbeitslosenversicherung und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen
der Schweiz. Der Nationalrat nahm ein Postulat (09.4283) Fässler-Osterwalder (sp, SG)
an, welches den Bundesrat beauftragte, in einem Bericht darzulegen, wie hoch die
Kostenverlagerungen aufgrund des in der aktuellen Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes vorgesehenen Leistungsabbaus für Kantone und
Gemeinden ausfallen werden. Weniger Erfolg hatten eine Motion (09.4263) Robbiani
(cvp, TI) und eine Motion (10.3744) Berberat (sp, NE). Erstere wollte die Höchstzahl der
Taggelder auf 520 erhöhen, wenn die gesamtschweizerische Arbeitslosenquote
während mindestens sechs Monaten 3,5% übersteigt . Zweitere forderte, dass mittels

MOTION
DATUM: 10.03.2010
LUZIUS MEYER
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einer Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes Unterstützungsmassnahmen für
Regionen, die besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wieder eingeführt
werden. 42

Vor dem Hintergrund der 2010 durch die Stimmbürgerschaft angenommenen 4.
Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und des immer noch hohen Defizits
der Arbeitslosenversicherungskasse überwiesen die Räte im Berichtsjahr eine Motion
der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Nationalrats, welche eine
raschere Sanierung der Arbeitslosenversicherung durch Ausdehnung des
Solidaritätsprozents auch auf Jahreseinkommen über 315‘000 Franken anstrebt. Eine
Minderheit Rime (svp, FR) hatte sich für eine Ablehnung der Motion eingesetzt, mit dem
Argument, sie widerspreche dem in der Abstimmung ausgedrückten Volkswillen. Einer
im Nationalrat parallel behandelten parlamentarischen Initiative Prelicz-Huber (gp, ZH)
(Pa. Iv. 10.491), die eine Deplafonierung der Lohnbeiträge forderte, wurde dagegen
keine Folge gegeben. 43

MOTION
DATUM: 13.03.2012
FLAVIA CARONI

Eine Motion Maire (sp, NE) forderte, dass Arbeitslose, welche nach längerer
Nichterwerbstätigkeit wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen möchten, ausdrücklich die
Berechtigung erhalten, arbeitsmarktliche Bildungsmassnahmen der
Arbeitslosenversicherung in Anspruch zu nehmen und in dieser Zeit als nicht
vermittlungsfähig gelten. Die Massnahme sei geeignet, zur Bekämpfung des
Fachkräftemangels beizutragen, da sie auf die nichterwerbstätige Bevölkerung abziele.
Der Bundesrat lehnte den Vorstoss ab und wies auf formelle Mängel hin. Da die
arbeitsmarktlichen Massnahmen auf eine möglichst rasche und dauerhafte
Wiederbeschäftigung abzielen, wäre es zudem paradox, die Versicherten während ihrer
Teilnahme von der Vermittlungsfähigkeit zu befreien, hiess es weiter. Der Nationalrat
folgte dem in der Frühlingssession 2016 als Erstrat und lehnte die Motion mit 137 zu 52
Stimmen ab. 44

MOTION
DATUM: 07.03.2016
FLAVIA CARONI

Im Mai 2020 reichte die SGK-NR eine Motion ein, mit der sie das
Arbeitslosenversicherungsgesetz dahingehend ändern wollte, dass in KMU
mitarbeitende Ehegatten des Arbeitgebenden bei Kurzarbeit eine plafonierte
Entschädigung erhalten. Diesen Personen sei für die Dauer der Corona-Krise Anspruch
auf Kurzarbeitsentschädigung zugesprochen worden, erklärte die Kommission, nun solle
für sie auch für die Zeit nach Corona eine Lösung gefunden werden. Dabei sollten
jedoch nur Härtefälle abgedeckt werden, weshalb «Umstände, die zum normalen
Betriebsrisiko gehören», ausgeschlossen und der Betrag plafoniert werden sollte. Eine
Kommissionsminderheit sprach sich für eine Ablehnung der Motion aus. Der Bundesrat
betonte, dass die Zielpersonen dieses Vorstosses nicht aus Versehen, sondern gewollt
von Kurzarbeitsentschädigungen ausgeschlossen worden seien, da die Arbeitgebenden
den Umfang der Kurzarbeit und den Verdienstausfall selber festlegen könnten und das
Missbrauchsrisiko daher für diese Personen zu gross sei. Dies sah die Mehrheit des
Nationalrats anders: Mit 100 zu 77 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) stimmte der
Nationalrat der Motion zu. Abgelehnt wurde sie von der SVP- und der FDP.Liberalen-
Fraktion sowie von einzelnen Mitgliedern der Mitte-Fraktion. 45

MOTION
DATUM: 07.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Eineinhalb Monate nach Anpassung der Regeln zur Kurzarbeitsentschädigung an die
Corona-Krise reichte Maya Graf (gp, BL) eine Motion ein, gemäss der die
Kurzarbeitsentschädigung für Einkommen bis CHF 4'000 während der Corona-
Pandemie 100 Prozent des Monatslohns, statt wie bis anhin 80 Prozent, betragen soll.
Haushalte mit tiefen, nicht existenzsichernden Einkommen seien besonders stark von
der Krise betroffen und man müsse verhindern, dass diese Personen unter das
Existenzminimum gerieten und «in die Sozialhilfe gedrängt» würden. Ähnliche
Motionen hatten zuvor auch Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH; Mo. 20.3364) und Cédric
Wermuth (sp, AG; Mo. 20.3192) eingereicht.
Der Bundesrat erwiderte in seiner Stellungnahme, dass das Ziel der KAE eben nicht in
der Existenzsicherung der Arbeitnehmenden, sondern in der Verhinderung einer
Ganzarbeitslosigkeit liege. Die vorgeschlagene Ausdehnung der KAE würde die
entsprechenden Ausgaben um schätzungsweise 3 Prozent erhöhen. Der Bundesrat
habe der ausserordentlichen Situation aber Rechnung getragen, indem im Moment die
Einkünfte aus Zwischenbeschäftigungen während dem KAE-Bezug bei der

MOTION
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Kurzarbeitsentschädigung nicht mehr abgezogen würden, wodurch Betroffene ihr
Einkommen über ihren bisherigen Lohn hinaus aufbessern könnten. 
In der Herbstsession 2020 wies der Ständerat die Motion der SGK-SR zur
Vorbehandlung zu. Dabei könne man überprüfen, ob die Zuweisung der Personen an die
Sozialhilfe gleich teuer komme wie die Erhöhung der KAE für tiefere Einkommen,
argumentierte Charles Juillard (cvp, JU), der die Überweisung an die Kommission
beantragt hatte. 46

Mehr Transparenz bei den Arbeitslosenkassen forderte Damian Müller (fdp, LU) in einer
Motion im Juni 2020. Dazu sah er verschiedene Massnahmen vor. So sollten die Kassen
dem Seco diverse Kennzahlen wie Leistungsindikatoren, Betriebsaufwand, -ertrag und
-überschuss, Durchschnittskotsen je Leistungspunkt oder die Verwaltungskosten
liefern. Das Seco solle die Benchmarking-Ergebnisse pro Kasse jährlich veröffentlichen,
wobei effiziente Kassen belohnt und die ineffizienten Kassen sanktioniert werden
sollten. Der Tätigkeitsbereich von Arbeitslosenkassen dürfe zukünftig nicht mehr auf ein
Gebiet und/oder einen Personen- oder Berufskreis beschränkt werden. Und
schliesslich seien Pauschalentschädigungen pro erbrachten Leistungspunkt
abzuschaffen; es dürften zukünftig nur noch die effektiven Verwaltungskosten
verrechnet werden. In der Herbstsession 2020 verdeutlichte Motionär Müller das
eigentliche Ziel der Motion: Einzig die Arbeitslosenkasse der Unia, welche von der
Gewerkschaft geführt wird und die grösste Arbeitslosenkasse der Schweiz darstellt,
rechne die Leistungen als Pauschale ab und verdiene dabei an den Verwaltungskosten,
kritisierte er. Dies solle zukünftig nicht mehr möglich sein, forderte er. 
Der Bundesrat erklärte in seiner Stellungnahme, dass der Grossteil der Forderungen von
Müller bereits erfüllt seien: Die geforderten Angaben würden bereits geliefert, das
Bonus-Malus-System entspreche bereits den Anforderungen des Motionärs und
Beschränkungen auf einen Personen- oder Berufskreis gebe es nicht. Die
Gebietseinschränkungen hätten sich hingegen bewährt. Die Transparenz sei darüber
hinaus auch bei der Pauschalentschädigung der Verwaltungskosten mittelfristig
sichergestellt, da die Kassen auch in diesem Fall auf Anfrage Angaben zu den effektiven
Kosten vorlegen müssten. Die Höhe der Pauschale werde jährlich der
durchschnittlichen Kostenentwicklung angepasst. Somit böten Pauschalen den
stärksten Anreiz für eine kosteneffiziente Leistungserbringung, ihre Abschaffung hätte
also gar kontraproduktive Folgen. Folglich empfahl der Bundesrat die Motion zur
Ablehnung. 
Mit 24 zu 13 Stimmen (1 Enthaltung) sprach sich die kleine Kammer hingegen für eine
Annahme des Vorstosses aus. 47

MOTION
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2020, also noch während die Kurzarbeitsentschädigungen Corona-
bedingt ausserordentlich stark beansprucht wurden, reichte Philippe Bauer (fdp, NE)
eine Motion ein, mit der er weitere administrative Hürden bei der
Kurzarbeitsentschädigung sowohl im AVIG als auch im Covid-19-Gesetz abbauen wollte.
Neu sollten das vereinfachte Verfahren zur Voranmeldung für Kurzarbeit sowie das
summarische Verfahren zur Abrechnung von KAE auch im ordentlichen Kurzarbeits-
Verfahren Anwendung finden. Zudem sollten Zuschläge für Ferien und bezahlte
Feiertage auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Monatslohn ausbezahlt
werden, was bisher im ordentlichen, nicht aber im vereinfachten Verfahren der Fall sei.
Das vereinfachte Verfahren gelte nur noch bis Ende 2020, anschliessend komme wieder
das normale Verfahren zum Zuge, das jedoch für die Unternehmen zu kompliziert und
aufwändig sei. Mit den angestrebten Änderungen solle verhindert werden, dass
Unternehmen ihren Mitarbeitenden lieber kündigten, als sie für Kurzarbeit
anzumelden.
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, da das vereinfachte Verfahren nicht
genügend präzise sei, um die Ansprüche auf Kurzarbeit zu prüfen. Dieses Verfahren sei
lediglich in Ausnahmesituationen gerechtfertigt. Jedoch werde eine Verlängerung des
summarischen Verfahrens bis Ende März 2021 geprüft. Die Einschätzung des Motionärs
bezüglich der Ferienentschädigung teilte der Bundesrat überdies nicht:
Arbeitnehmenden im Monatslohn müsse weiterhin der Arbeitgebende die Löhne an
Feiertagen und in den Ferien bezahlen, entsprechend würden diese Kosten
korrekterweise nicht mittels KAE vergütet.
In der Wintersession 2020 folgte der Ständerat stillschweigend einem Ordnungsantrag
Juillard (cvp, JU), der verlangte, die Motion in der SGK-SR vorzubesprechen. Man höre
unterschiedliche Meinungen zu den Vor- und Nachteilen von solchen Änderungen,
entsprechend solle die Kommission diese umfassend beraten, argumentierte Juillard.

MOTION
DATUM: 17.12.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Diese Meinung teilten auch der Motionär, der sich mit der Überweisung einverstanden
erklärte, und der Ständerat, der sie stillschweigend guthiess. 48

Das Parlament habe die Forderung der Motionärin, die Kurzarbeitsentschädigungen für
Einkommen bis CHF 4'000 während der Corona-Pandemie auf 100 Prozent des
Monatslohns zu erhöhen, im Rahmen der ersten Änderung des Covid-19-Gesetzes in
der Wintersession 2020 erfüllt, begründete die Mehrheit der SGK-SR im Januar 2021
ihren Antrag auf Ablehnung der Motion. Eine Kommissionsminderheit um Motionärin
Maya Graf (gp, BL) beantragte aber dennoch, den Vorstoss anzunehmen, weil die
Regelung im Covid-19-Gesetz bis Ende März 2021 begrenzt sei, das Problem aber
voraussichtlich auch noch länger bestehen werde. Nachdem das Parlament die
entsprechende Regelung in der Frühjahrssession 2021 in der zweiten Änderung des
Covid-19-Gesetzes jedoch bis Ende Juni 2021 verlängert hatte, zog die Motionärin ihren
Vorstoss Anfang März 2021 zurück. 49

MOTION
DATUM: 03.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2021 behandelte der Ständerat die Motion der SGK-NR für eine
plafonierte Entschädigung für in KMU mitarbeitende Ehegatten bei Kurzarbeit. Zuvor
hatte die SGK-SR den Vorstoss ihrer Schwesterkommission mit 9 zu 0 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) zur Ablehnung empfohlen: Man befürworte in dieser schwierigen Lage für
die Unternehmen zwar generell unbürokratische Massnahmen, lehne aber eine
dauerhafte Erweiterung der Anspruchsberechtigung auf KAE unter anderem wegen des
erhöhten Missbrauchsrisikos ab. Stattdessen wolle man die Frage zu den
anspruchsberechtigten Personen bei KAE im Rahmen der parlamentarischen Initiative
Silberschmidt (fdp, ZH; Pa.Iv. 20.406) weiter behandeln. Stillschweigend folgte der
Ständerat dem Ablehnungsantrag seiner Kommission. 50

MOTION
DATUM: 29.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Anfang September 2021 gab die SGK-SR bekannt, dass sie eine Aufnahme des
vereinfachten Anmeldeverfahrens und des summarischen Abrechnungsverfahrens für
KAE – wie sie im Rahmen der Corona-Pandemie angewandt wurden – ins ordentliche
Recht mit 9 zu 0 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ablehne. Die Verfahren erlaubten es
nicht, festzustellen, wer Anrecht auf KAE habe. Auch ein Ferien- und Feiertagszugschlag
bei den KAE lehnte die Kommission ab, da dadurch bei Kurzarbeit mehr als 80 Prozent
des Lohns ausbezahlt würden. In der Herbstsession 2021 setzte sich der Ständerat
erneut mit der Motion auseinander, nachdem er den Vorstoss zuvor seiner Kommission
zur Vorberatung zugewiesen hatte. Philippe Bauer (fdp, NR) verwies in der Begründung
seiner Motion darauf, dass das Bundesgericht bereits eine Entschädigung für Ferien
und Feiertage durch die Arbeitslosenversicherung prüfe, weshalb er Ziffer 2 seiner
Motion zurückziehe. Er halte aber weiterhin an der Forderung nach Übernahme von
Teilen des vereinfachten Verfahrens fest (Ziffer 1). Mithilfe von Kontrollmechanismen
sollen dabei Missbräuche verhindert werden. Bundesrat Parmelin erwiderte, dass das
SECO das ordentliche Verfahren durch digitale Lösungen zu vereinfachen und den
Aufwand sowohl für die Unternehmen als auch für die Kontrollstellen zu verringern
versuche. Mit 21 zu 15 Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Ständerat in der Folge
Ziffer 1 der Motion ab, die damit vollständig vom Tisch war. 51

MOTION
DATUM: 30.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2022 zog Motionärin Stefania Prezioso Batou (egsols, GE) ihren
Vorstoss gegen Einkommensstrafen für Personen, die wegen Covid-19 arbeitslos sind
zurück, den sie im Mai 2020 eingereicht hatte. Sie hatte beantragt, 100 Prozent des
Einkommens Arbeitsloser, von Personen in Kurzarbeit sowie von
Selbständigerwerbenden bis zu einem bisherigen monatlichen Einkommen von CHF
9750 zu garantieren. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, zumal der Sinn
der ALE und der KAE nicht in der Existenzsicherung der Betroffenen, sondern in einer
Entschädigung des Erwerbsausfalls respektive im Verhindern der Ganzarbeitslosigkeit
liege. Der Bundesrat habe zudem Massnahmen getroffen, um die arbeitslosen Personen
und Personen in Kurzarbeit zu unterstützen – die Forderung der Motionärin würde aber
die Kosten der ALE um 25 Prozent und diejenigen für KAE um 20 Prozent erhöhen. Im
Dezember 2020 hatte das Parlament im Rahmen der Revision des Covid-19-Gesetzes
zudem eine 100-prozentige Auszahlung des Lohns bei KAE für Personen mit Einkommen
bis CHF 3470 beschlossen und diese in späteren Revisionen bis Ende 2021 verlängert. 52

MOTION
DATUM: 27.02.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Insbesondere zu Beginn der Covid-19-Pandemie machten sich zahlreiche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken darüber, wie man Unternehmen,
Angestellte und Selbständigerwerbende in dieser schwierigen Situation unterstützen
könnte. Christian Dandrès (sp, GE) schlug vor, die bisher von KAE ausgeschlossenen
Personen neu ins ordentliche Kurzarbeitsentschädigungsregime zu integrieren und
ihren Einkommensausfall zu 100 Prozent, maximal jedoch bis zum Schweizer
Medianlohn zu entschädigen. Dazu soll neu auch ein beschränkter und befristeter ALV-
Beitrag auf ihre AHV-pflichtigen Einkommen erhoben werden. Gleichzeitig soll auch der
Verdienstausfall der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum Medianlohn zu 100
Prozent, darüber hinaus weiterhin zu 80 Prozent versichert werden. Überdies sollten
Unternehmen, die KAE beantragten, während zwei Jahren keine Dividenden
ausschütten dürfen und sich verpflichten, Kündigungen soweit möglich zu vermeiden.
Mit dem Dividendenverzicht hatte Dandrès eine Forderung der SGK-NR (Mo. 20.3164)
aufgenommen, ähnliche Forderungen wurden überdies später auch im Rahmen des
Covid-19-Gesetzes gestellt. Der Bundesrat erachtete eine solche Änderung als Gefahr
für das System der ALV, das bereits jetzt mit sehr hohen Kosten zu kämpfen habe. In der
Frühjahrssession 2022 zog der Motionär seinen Vorstoss ohne Begründung zurück. 53

MOTION
DATUM: 08.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Als im Jahr 2020 die Anzahl Kurzarbeitsbeziehende aufgrund der Covid-19-Pandemie
plötzlich massiv angestiegen war, beantragte Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) in einer
Motion eine Erhöhung der Kurzarbeitsentschädigung für Brutto-Einkommen bis CHF
4000 auf 100 Prozent des Lohnes. Damit solle verhindert werden, dass Haushalte mit
kleinen Einkommen aufgrund von Kurzarbeit unter das Existenzminimum sinken und in
die Sozialhilfe gedrängt würden. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, zumal das «Ziel der
Kurzarbeitsentschädigung [...] nicht die Existenzsicherung der Arbeitnehmenden»,
sondern eine Verhinderung der Ganzarbeitslosigkeit darstelle. Zudem würden die
Kosten der KAE dadurch um 3 Prozent ansteigen. 
In der Frühjahrssession 2022 zog die Motionärin ihren Vorstoss zurück  – er war bis zu
diesem Zeitpunkt nicht behandelt worden. In der Zwischenzeit hatte das Parlament
aber im Rahmen der ersten Revision des Covid-19-Gesetzes eine ähnliche, temporäre
Regelung erlassen und diese anschliessend zweimal bis Ende 2021 verlängert. 54

MOTION
DATUM: 11.05.2022
ANJA HEIDELBERGER
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